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Seginn beë $rüf)ling§ in her ganjen ©chroeij intenfio
eingefetjt t)at unb baff beträchtliche Kontingente ooit Üorf
bei längetnt Anbauern ber günftigen Aßitterung batb juin
Serfanb bereit fein roerben. ®a fid) aber bie Seftel»
lungen noch in fe|r geringem SJtajse eingefteltt haben,
tonnen bie Strodenfelber nicht geräumt unb für bie neue
©rnte bereit geftetlt roerben, roa§ bie Sîorfprobujenten
nötigen roirb, mangels ©innahmen bie fßtobuftion in»

folge fet>Ienber Sittel einstellen. Angeftdjté beS enormen
Srennftoffmangelé unb ber immer nod) feljr fnappen
Koljlenjufuhr liegt jebodj intenfiofte $örberung ber Sforf»
ïultur aud) in biefem im allgemeinen Qntereffe.
Qnt $ahre 1919 ift eine ißrobuftion oon 800,000 t
Xrodentorf ju erroarten. Sin bie fantonalen îorffotn»
miffionen unb an bie Srennftoffämter ergebt bie ©in»
labung, fie möchten jum fofortigen Sejug oon £orf an»
fpornen unb bie Srennftoffämter möchten unoerjüglid)
beginnen, ihre Sager p füllen.

2lrbeitslofenfüTfor£e.
®er SunbeSrat fjat befc^loffen, ber Sunbeêoerfamm»

lung ben ©ntrourf eine§ Sunbe§befd)tuffe§ betreffenb bie

Unterftüt)ung ber Arbeitêlofen oorjulegen. ®urd) biefe
Sefdjlüffe foil eine einheitliche ©runblage gefdjaffen
roerben für alle SJla^nahmen auf biefem ©ebiete. ®ie
©runbfähe ftimmen in ber £>auptfache mit benjenigen
überein, bie ben Sitnbesrat beim ©rtafj feiner Sefdjlüffe
oont 5. Auguft 1918, 14. 9Härj 1919 unb 15. April
1919 geleitet haben. SBährenb aber in jenen Sefd)lüffen,
abgefehen oont Sunbeératébefdjluh betreffenb bie gür»
forge bei Arbeitélofigl'eit oon Angeftellten unb Arbeitern
ber eibgenöffifdjen Serroaltungen unb Setriebe bie Unter»
fiüt)ung§berecE)tigung auf Arbeitélofigt'eit infolge ber

aufjerorbentlidjen roirtfdE)aftlic£)en, burdj ben Krieg
oerurfadjten Serhältniffe befcfjränft roar, foil fie nun
auch auf anbere $älle unoerfdjulbeter Arbeits»
lofigteit ausgebeizt roerben. 2)ie Unterftütpngen roären
in biefem fjalle oon S unb unb Kanton allein ju
tragen. ®ie Setriebsinhaber follen atfo baburcl) nicht
in höherem Waffe belaftet roerben. ©S ift im ©egen»
teil oorgefehen, bafj für roeniger leiftungsfähige Setriebé»
inhaber bie Serpflid)tung inSgefamt auf eine Wochen»
tohnfumme für Arbeiter unb eine halbe Wonatsgehalté»
fumme für Angefteltte herabgefetjt roerben fann. ffür
bie Semeffung ber Unterftütjung follen bie gamilienoer»
hältniffe, ba§ ©efamteinlommen unb bie SermögenSoer»
hältniffe bes Arbeitslofen berüdfichtigt roerben. ®ie
Ünterftütjung foil in ber Sieget 70 % be§ ausgefallenen
SlormallohneS unb ber anrechenbare Sohn 14 gr. täg=
lid) nicht überfteigen. Stebeneinlommen unb Sejüge au§
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Arbeitétofenfaffen finb angeineffen in AnfdE)lag ju bringen.
Unterftütjung unb Seiträge au§ Arbeitélofenîaffen bürfen
jufammen 80 % be§ ausgefallenen 91ormatlohne§ nicht
überfteigen. Sie Übernahme neuer Arbeit foil in
allen gälten, roo eine au§reid)enbe Selötmung nicht er»

reichbar ift, burdj ©eroährung einer 3ulage erleichtert
roerben. AuSlänbern foil nur bann bie gürforge ju=
gute fommen, roenn in ihrer £eimat arbeitélofe ©d)roeijer
gleich behanbelt roerben roie bie eigenen Staatsangehörigen.
®er Anfprud) auf Unterftühung fällt nach bem ©ntrourf
jeitroeife ober bauernb bahin, roenn ber Arbettslofe eine

angemeffene Arbeitsgelegenheit nicht ergreift ober offen»
fichtlich eine fotd)e finben fönnte. ffür bie 3eü »or ber
Anmelbung bei ber gürforgeftelle ber ABohnfitjgemeinbe
roirb feine llnterftütjung mehr ausgerichtet. ®ie ganje
Aftion foil ftraffer unb in engftem Kontaft mit einem

gut organifierten Arbeitsnachweis burdjgeführt roerben.

Uer$cbiedene5.
3)er cibßcnöfftfctjc Scmbireftor in Sem, |)err

Arnolb gtücfiger, roirb oon biefer Stelle, bie er feit
1888 befleibet, jurücftreten. Rüdiger geht in§ 75. Altéré»
fahr unb fieljt feit 1872 im ®ienft ber ©ibgenoffenfchaft.

f iRelieftechnifer Karl ÜKeili $reg in
Söiebifon ftarb am 22. SOÎai.

ÏÔiebcraufnahme Der prioaten Sautätigfcit. 3öie
bie ©chroeijer DJîittelpreffe erfährt, roirb fi<h ber Sttnbess»

rat biefer ïage mit bem oon (Shßfi^Qeriieur IRothpleh
ausgearbeiteten grofjjügigen ^lan jur ABieberaufnahme
ber prioaten Sautätigfeit befaffen. Suttb unb Kantone
follen jufammen 15 bi§ 30 °/o ber Saufoften übernehmen,
bie erfte ^ippothef oon 40 % übernehmen bie Saufen,
roäl)renb bie jroeite oon 20 °/o burd) belt Sunb getragen
mürbe, fobafj ber einzelne Sauherr nur jef)n ißrojent
eigenes ©etb einroerfen nutzte. ®iefe Söfung hätte nicht
nur eine Sefeitigung ber Arbeitslofigfeit unb ber ÜBolj»

nungénot jur golge, fonbern fie roürbe jugleid) billigere
SKietpreife bringen, ba bie oom Sunb unb Kanton ein»

gefd)loffenen 30 % Saubeitrag beim ABohnjiné nicht be»

rechnet roerben bürfen.
@§ ift rooht einleud)tenb, ba^ ber Sunb beffer tut,

20 bi§ 30 SRillionen granfen für berartige Arbeiten au§»

jugeben, als fortgefe^t taufenbe oon Arbeitslofen ju unter»
ftühen.

görbcrung ber ^o^bautätigfeit. ®er Sunbeêrat
genehmigte jroei Sefchlüffe über bie görberung ber |jod)»
bautätigfeit unb über Setjebung ber Arbeitétofigfeit burd)
oerfchiebene Arbeiten, inibefonbere 9îotftanb§arbeiten. Auf
biefe beiben ©rlaffe nimmt fobann ber ben eibgenöffifdjen
Diäten ju unterbreitenbe ©ntrourf eines bringlichen Sunbeé»
befchluffeê Sejug. ©ein erfter Artifel fpricht bie- ©e»

netjmigung ber genannten Sunbe§rat§befd)tüffe aus.
Artifet 2 roirb ber Sunbeêrat ermächtigt, bei oeränberten
Serhältniffen bie notroenbig erfcheinenben Abänberungen
an ben beiben Sunbe§rat§befcl)lüffen oorjunehmen. ®urd)
ben Art. 3 fobann roerben bem Sunbeérat jur 2)urdp
führung ber genehmigten Sefchlüffe folgenbe Krebite er»

öffnet: a) Au§ bem f^onbs für Arbeitslofenfürforge 20
ajtiUionen ; b) au§ anbern Slîitteln be§ Sunbeê 12 9KiI»
lionen, inébefonbere jur ©eroährung oon ©runbpfanb»
barlehen. ®er Art. 4 enthält bie Seftimmung über bie

£)rmgtid)feit§flaufel. @§ liegt auf ber £>anb, bap biefe

Sorlage in ber Qunifeffion jur Sehanblung gelangen
muh, Serjögerung mûfjte hier unliebfame
golgen ha&en.

Kunftgeroerbcntufcum Der ©labt 3«rich. Sir er»

innern baran, bah Kunftgeroerhemufeum ber ©tabt

Jllustr. schweiz. Handw.Zeitung („Meisterblatt") Nr. S

Beginn des Frühlings in der ganzen Schweiz intensiv
eingesetzt hat und daß beträchtliche Kontingente von Torf
bei längerm Andauern der günstigen Witterung bald zum
Versand bereit sein werden. Da sich aber die Bestel-
lungen noch in sehr geringem Maße eingestellt haben,
können die Trockenfelder nicht geräumt und für die neue
Ernte bereit gestellt werden, was die Torfproduzenten
nötigen wird, mangels Einnahmen die Produktion in-
folge fehlender Mittel einzustellen. Angesichts des enormen
Brennstoffmangels und der immer noch sehr knappen
Kohlenzusuhr liegt jedoch intensivste Förderung der Torf-
kultur auch in diesem Jahre im allgemeinen Interesse.
Jni Jahre 1919 ist eine Produktion von 900,000 t
Trockentorf zu erwarten. An die kantonalen Torfkom-
Missionen und an die Brennstoffämter ergeht die Ein-
ladung, sie möchten zum sofortigen Bezug von Torf an-
spornen und die Brennstoffämter möchten unverzüglich
beginnen, ihre Lager zu füllen.

Arbeitslosensürsorge.
Der Bundesrat hat beschlossen, der Bundesversamm-

lung den Entwurf eines Bundesbeschlusses betreffend die

Unterstützung der Arbeitslosen vorzulegen. Durch diese

Beschlüsse soll eine einheitliche Grundlage geschaffen
werden für alle Maßnahmen auf diesem Gebiete. Die
Grundsätze stimmen in der Hauptsache mit denjenigen
überein, die den Bundesrat beim Erlaß seiner Beschlüsse
vom 5. August 1918, 14. März 1919 und 15. April
1919 geleitet haben. Während aber in jenen Beschlüssen,
abgesehen vom Bundesratsbeschluß betreffend die Für-
sorge bei Arbeitslosigkeit von Angestellten und Arbeitern
der eidgenössischen Verwaltungen und Betriebe die Unter-
stützungsberechtigung auf Arbeitslosigkeit infolge der

außerordentlichen wirtschaftlichen, durch den Krieg
verursachten Verhältnisse beschränkt war, soll sie nun
auch auf andere Fälle unverschuldeter Arbeits-
losigkeit ausgedehnt werden. Die Unterstützungen wären
in diesem Falle von Bund und Kanton allein zu
tragen. Die Betriebsinhaber sollen also dadurch nicht
in höherem Maße belastet werden. Es ist im Gegen-
teil vorgesehen, daß für weniger leistungsfähige Betriebs-
inhaber die Verpflichtung insgesamt auf eine Wochen-
lohnsumme für Arbeiter und eine halbe Monatsgehalts-
summe für Angestellte herabgesetzt werden kann. Für
die Bemessung der Unterstützung sollen die Familienver-
Hältnisse, das Gesamteinkommen und die Vermögensver-
hältniffe des Arbeitslosen berücksichtigt werden. Die
Unterstützung soll in der Regel 70°/o des ausgefallenen
Normallohnes und der anrechenbare Lohn 14 Fr. täg-
lich nicht übersteigen. Nebeneinkommen und Bezüge aus
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Arbeitslosenkassen sind angemessen in Anschlag zu bringen.
Unterstützung und Beiträge aus Arbeitslosenkassen dürfen
zusammen 80°/» des ausgefallenen Normallohnes nicht
übersteigen. Die Übernahme neuer Arbeit soll in
allen Fällen, wo eine ausreichende Belöhnung nicht er-
reichbar ist, durch Gewährung einer Zulage erleichtert
werden. Ausländern soll nur dann die Fürsorge zu-
gute kommen, wenn in ihrer Heimat arbeitslose Schweizer
gleich behandelt werden wie die eigenen Staatsangehörigen.
Der Anspruch auf Unterstützung fällt nach dem Entwurf
zeitweise oder dauernd dahin, wenn der Arbeitslose eine

angemessene Arbeitsgelegenheit nicht ergreift oder offen-
sichtlich eine solche finden könnte. Für die Zeit vor der
Anmeldung bei der Fürsorgestelle der Wohnsitzgemeinde
wird keine Unterstützung mehr ausgerichtet. Die ganze
Aktion soll straffer und in engstem Kontakt mit einem

gut organisierten Arbeitsnachweis durchgeführt werden.

vmcdleOeaez.
Der eidgenössische Baudirektor in Bern, Herr

Arnold Flückiger, wird von dieser Stelle, die er seit
1888 bekleidet, zurücktreten. Flückiger geht ins 75. Alters-
jähr und steht seit 1872 im Dienst der Eidgenossenschaft.

P Relieftechniker Karl Meili-Frey in Zürich-
Wiedikon starb am 22. Mai.

Wiederaufnahme der privaten Bautätigkeit. Wie
die Schweizer Mittelpresse erfährt, wird sich der Bundes-
rat dieser Tage mit dem von Chefingenieur Rothpletz
ausgearbeiteten großzügigen Plan zur Wiederaufnahme
der privaten Bautätigkeit befassen. Bund und Kantone
sollen zusammen 15 bis 30 °/» der Baukosten übernehmen,
die erste Hypothek von 40 "/» übernehmen die Banken,
während die zweite von 20 °/v durch den Bund getragen
würde, sodaß der einzelne Bauherr nur zehn Prozent
eigenes Geld einwerfen müßte. Diese Lösung hätte nicht
nur eine Beseitigung der Arbeitslosigkeit und der Woh-
nungsnot zur Folge, sondern sie würde zugleich billigere
Mietpreise bringen, da die vom Bund und Kanton ein-
geschlossenen 30 "/« Baubeitrag beim Wohnzins nicht be-

rechnet wenden dürfen.
Es ist wohl einleuchtend, daß der Bund besser tut,

20 bis 30 Millionen Franken für derartige Arbeiten aus-
zugeben, als fortgesetzt taufende von Arbeitslosen zu unter-
stützen.

Förderung der Hochbautätigkeit. Der Bundesrat
genehmigte zwei Beschlüsse über die Förderung der Hoch-
bautätigkeit und über Behebung der Arbeitslosigkeit durch
verschiedene Arbeiten, insbesondere Notstandsarbeiten. Auf
diese beiden Erlasse nimmt sodann der den eidgenössischen
Räten zu unterbreitende Entwurf eines dringlichen Bundes-
beschlusses Bezug. Sein erster Artikel spricht die Ge-
nehmigung der genannten Bundesratsbeschlüsse aus. Im
Artikel 2 wird der Bundesrat ermächtigt, bei veränderten
Verhältnissen die notwendig erscheinenden Abänderungen
an den beiden Bundesratsbeschlüssen vorzunehmen. Durch
den Art. 3 sodann werden dem Bundesrat zur Durch-
führung der genehmigten Beschlüsse folgende Kredite er-
öffnet: u) Aus dem Fonds für Arbeitslosensürsorge 20
Millionen; d) aus andern Mitteln des Bundes 12 Mil-
lionen, insbesondere zur Gewährung von Grundpsand-
darlehen. Der Art. 4 enthält die Bestimmung über die

Dringlichkeitsklausel. Es liegt auf der Hand, daß diese

Vorlage in der Junisession zur Behandlung gelangen
muß, denn eine Verzögerung müßte hier unliebsame
Folgen haben.

Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich. Wir er-
innern daran, daß das Kunstgewerbemuseum der Stadt
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